

	

	Betriebsanweisung gem. TRBA 130 / TRBA 400
	

	
	Feuerwehr Musterstadt*
	

	
	ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	Einsammeln, Transport und ggf. Zwischenlagerung von toten Wildvögeln oder Geflügel mit Verdacht auf Infektion mit dem Erreger der Aviären Influenza (Vogelgrippe / Geflügelpest).
	

	
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Ungeschützter Kontakt mit infiziertem Wildvögeln oder Zucht-Geflügel
· Übertragung von Viren auf Menschen durch Töpfchen- oder Schmierinfektion
· Kontaminationsverschleppung und Weiterverbreitung von Viren 
· Fehlanwendung der Desinfektionsmittel
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	SCHUTZMASSNAHMEN
	

	
	[image: Ein Bild, das Symbol, Logo, Grafiken, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
	· Zuständigkeit liegt beim Veterinäramt, dieses ist weisungsberechtigt
· Personalansatz geringhalten, nur in festgelegter Mindeststärke ausrücken
· Nutzung der festgelegten FW-Schutzkleidung [Hupf 2/3, Overalls, o.ä.]
· Fundstelle / Einsatz nach örtlichen Vorgaben dokumentieren
· Anlegen folgender Schutzausrüstung in ausreichendem Abstand zum Tier:
· Einmal-Schutzanzüge inkl. Kapuze (Overall Kat. III, Typ 4-B)
· flüssigkeitsdichte, desinfizierbare Stiefel (Gummistiefel)
· flüssigkeitsdichte, reißfeste Schutzhandschuhe mit ggf. langen Stulpen, die vor biologischer Kontamination schützen 
(z.B. zwei Paar Einmal-Schutzhandschuhe nach DIN EN 374-5)
· partikelfiltrierende Halbmaske (FFP2)
· dichtschließende Schutzbrille
· Das Tier / die Tiere möglichst mit Hilfe von Greifern oder Schaufeln in das [mit der Veterinärbehörde abgestimmten] dichtschließende Behältnis legen.
· Desinfektion der getragenen Stiefel mit [mit Veterinärbehörde abgestimmten Desinfektionsmittel hier eintragen]. Einwirkzeit beachten!
· Entkleidung / Verpackung der Einmal-Schutzkleidung
· Desinfektion der Hände mit [mit Veterinärb. abgestimmten Desinfektionsmittel]
· Unterstützt eine Einsatzkraft ohne vollständige Einwegschutzausrüstung beim Entkleiden, so hat diese mindestens folgende Schutzausrüstung zu tragen:
· flüssigkeitsdichte, reißfeste Schutzhandschuhe mit ggf. langen Stulpen, die vor biologischer Kontamination schützen 
(z.B. Einmal-Schutzhandschuhe nach DIN EN 374-5)
· partikelfiltrierende Halbmaske (FFP2)
· dichtschließende Schutzbrille
· Desinfektion der verwendeten Geräte, Arbeits- und Transportmittel nach Abschluss des Einsatzes mit [mit Veterinärbehörde abgestimmten Desinfektionsmittel hier eintragen]. Einwirkzeit beachten!
· Transport des geschlossenen Behältnisses [durch das Fahrzeug xx] zur Sammelstelle [Ort] 
· Kein Transport von Kadavern oder verwendeter Einweg-Schutzausrüstung im Mannschaftsraum
· Im Einsatz nicht Essen, Trinken oder Rauchen
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Automatisch generierte Beschreibung]
	

	
	[image: Ein Bild, das Logo, Symbol, Schrift, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
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Automatisch generierte Beschreibung]
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Automatisch generierte Beschreibung]
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Automatisch generierte Beschreibung]
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Automatisch generierte Beschreibung]
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Automatisch generierte Beschreibung]
	

	
	ERSTE HILFE & HYGIENEMASSNAHMEN
	

	
	Jeder Vorfall (z.B. Beschädigung der PSA einschließlich Schutzkleidung, Haut- oder Schleimhautkontakt mit Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen, Verletzungen) ist dem Verantwortlichen vor Ort zu melden, zu dokumentieren und nach § 17 Absatz 1 BioStoffV der zuständigen Behörde zu melden. 
Betroffenen ist kurzfristig der Besuch eines Arztes/einer Ärztin zu ermöglichen, um diesen über die Möglichkeit einer beruflich oder im Ehrenamt verursachten Infektion mit HPAI-Viren zu informieren sowie von dort eine metaphylaktische Medikation zu erhalten.
Augenspülflaschen mit steriler Kochsalzlösung zum einmaligen Gebrauch vorhalten, falls Spritzer von Körperflüssigkeiten ins Auge gelangen.
Bei Kontakt der Haut mit infektiösem Material ist schnellstmöglich eine Desinfektion mit [dem mit der Veterinärbehörde abgestimmten Personendesinfektionsmittel] durchzuführen.
	

	
	Die Betriebsanweisung bleibt bis auf Widerruf in Kraft!
	

	
	Datum:
	
	Unterschrift:
	
	

	
	*Anpassung nach örtlichen Gegebenheiten 
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